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1. Grundlegendes
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Grundlegendes

Regelwerke

• RSWK, 4. Aufl. 2017, §§ 700 ff

• RDA für juristische Werke (RDA 6.29, RDA 6.19) in Verbindung 
mit denen für allgemeine Werke (RDA 6.27, RDA 6.2)

Zugang zum RDA-Toolkit: http://access.rdatoolkit.org/ 

Zugang zum RDA-GND-Wiki: https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ 

Insbesondere EH-W-03 Juristische Werke
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http://d-nb.info/1126513032/34
http://original.rdatoolkit.org/rdachp6-de_rda6-8413.html
http://original.rdatoolkit.org/rdachp6-de_rda6-4877.html
http://original.rdatoolkit.org/rdachp6-de_rda6-6412.html
http://original.rdatoolkit.org/rdachp6-de_rda6-1933.html
http://access.rdatoolkit.org/
https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ
https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=106927515&preview=/106927515/107185434/EH-W-03.pdf


2. Was sind juristische Werke?
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2.Was sind juristische Werke? 

Juristische Werke sind:

• Gesetze und Verordnungen von rechtsetzenden 
Institutionen, völkerrechtliche Verträge (Abkommen 
usw.),

• im Rahmen der Rechtsanwendung entstehende 
Rechtsmaterialien wie Gerichtsentscheidungen
und im Rahmen von Gerichtsverfahren entstehende 
Schriftstücke,

• juristische Kommentare und 
Zusammenstellungen von Gesetzen usw.
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3. Allgemeine Regelungen
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Entitätencode | GND-Systematik | Ländercode 

Entitätencode | Feld 075

• Grundsätzlich Entitätencode „wit“

• Möglich auch „wie“ für Normdatensätzen von 
Expressionen

GND-Systematik | Feld 065

• Rechtsquellen erhalten eine oder mehrere 
Systematik-Nummern aus dem Bereich Recht (7.*). 
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Entitätencode | GND-Systematik | Ländercode 

Ländercode | Feld 043 $c

• Erfassung in Feld Rechtsnormen erhalten einen oder 
mehrere Ländercodes der 
Gebietskörperschaft(en), für die sie gelten.

• Völkerrechtliche Verträge mit bis zu vier 
Vertragspartnern erhalten die Ländercodes der 
Vertragspartner

• Sonstige völkerrechtliche Verträge den Ländercode 
des betreffenden Kontinents bzw. Ländercode XP bei 
mehreren Vertragspartnern. 
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Quellenangabe und erläuternder Text (1)

Quellenangabe | Feld 670

• Fundstelle im amtlichen Verkündungsblatt

• Nachweis über die NSW nur wenn keine Fundstellen 
ermittelbar sind (z.B. für historische Rechtsnormen)

In Anhang 2 der EH-W-003 gibt es eine 
Linksammlung für Verkündungsblätter!
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Quellenangabe und erläuternder Text (2)

Erläuternder Text | Feld 678

• Art der Rechtsquelle: Gesetz, Rechtsverordnung, 
Satzung, Richtlinie (EU), Verordnung (EU), 
Abkommen

• und das Datum der Kundmachung in Form 
TT.MM.JJJJ

– Bei österreichischen Rechtsquellen ist das Datum der 
Kundmachung das Erscheinungsdatum der jeweiligen 
Ausgabe des Verkündungsblatts (und nicht das Datum der 
Gesetzesbeschlussfassung, welches oft im Langtitel genannt 
wird).

– Für Rechtsquellen aus anderen Ländern gibt es eigene 
Regelungen, s. EH-W-03.
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Quellenangabe und erläuternder Text (3)

Die Quellenangabe (Feld 670) und der erläuternde 
Text (Feld 678) werden standardmäßig wie folgt 
formatiert:

• Österreichisches Gesetzblatt:
Österreichisches Rechtsinformationssystem

Ab 1997 unterteilt in Teile I, II und III

670$a Österr. BGBl. I Nr. XX/JJJJ
678$b Gesetz vom TT.MM.JJJJ
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https://www.ris.bka.gv.at/


Quellenangabe und erläuternder Text (4)

Die Quellenangabe (Feld 670) und der erläuternde 
Text (Feld 678) werden standardmäßig wie folgt 
formatiert:

• Amtsblatt der Europäischen Union:
EUR-Lex

Hinweis: Das Amtsblatt wird immer als Quelle für      

Richtlinien und Verordnungen der EU angegeben!

670$a ABl. EU JJJJ, L XXXX, S. XXXX
678$b Verordnung (EU) JJJJ/XXXX vom TT.MM.JJJJ

GND-Level-1-Redaktion des OBV – Juristische Werke | Stand: 28.09.2022 13

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=de


Quellenangabe und erläuternder Text (5)

Im Feld 687 sind auch weitere Angaben möglich:

• Angaben zum In- und Außerkrafttreten

• eine knappe, prägnante und leicht verständliche 
Skizzierung des Regelungsgegenstands 

• sowie das Datum der letzten Neufassung.

ACHTUNG!

Reine Gesetzesänderungen werden nicht 
angegeben, es sei denn, sie sind von besonderer 
Bedeutung!
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Bevorzugter Titel (1)

Grundregel:

• Titel in der Originalsprache (offizielles 
Verkündigungsblatt)

• Wenn verschiedene Sprachen –> Amtssprache

• Wenn mehrere Amtssprachen und eine davon 
Deutsch -> Deutscher Titel

Rechtssetzungsakte der EU -> deutsche 
Sprachausgabe

Rechtsakte der UN -> englische Sprachausgabe
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Bevorzugter Titel (2)

Titel immer in der aktuell gültigen Fassung!

Das bedeutet, dass bei Titeländerungen die kein neues 
Werk begründen eine entsprechende Anpassung des 
bevorzugten Titels erfolgen muss. 

Ist ein Akteur zur Bildung des normierten 
Sucheinstiegs hinzuzuziehen, wird er im 
Werknormdatensatz der GND als in Beziehung 
stehend, in Feld 5XX erfasst und mit $4 „aut1“ 
(Verfasser) gekennzeichnet, unabhängig davon, ob er 
tatsächlich der geistige Schöpfer des Werkes ist.
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Bevorzugter Titel (3)

Jeder normierte Sucheinstieg muss eindeutig 
sein!

Wenn sowohl der geistige Schöpfer, als auch der 
bevorzugte Titel gleich lauten, dann braucht es noch 
einen identifizierenden Zusatz. 
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Abweichender Titel

• Es wird empfohlen, nur amtliche Titelvarianten 
oder in der juristischen Literatur 
erwiesenermaßen gebräuchliche abweichende 
Titel zu verwenden, um eine klare Identifizierbarkeit 
des Werks zu erhalten (RDA 6.19.3 D-A-CH).

• Wird ausnahmsweise eine nicht amtliche Abkürzung 
erfasst, wird sie mit $v Nicht amtliche 
Abkürzung, gekennzeichnet.
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Beziehungen

Beziehungen zu Akteuren

• Die Art der Beziehung wird durch $4 „aut1“ 
ausgedrückt. Beziehungen zu weiteren geistigen 
Schöpfern werden nach Möglichkeit ebenfalls erfasst 
(RDA 19.2 D-A-CH) und für die Rolle $4 „auta“ 
verwendet.
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Beziehungen

Beziehungen zu Werken
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In Beziehung stehendes Werk RDA 25

[Teil eines Gesamtwerks]

$$4 obpa $$9 v:Enthalten in
Anhang J 2.4

[Werk, das ein Werk ablöst] 

$$4 nach $$9 v:Gefolgt von
Anhang J 2.6

[Werk, das abgelöst wurde] 

$$4 vorg $$9 v:Vorangegangen ist
Anhang J 2.6

[Werk, das kommentiert wird] 

$$4 werk $$9 v:Kommentar zu
Anhang M 2.2



Beziehungen

Beziehungen zu Sachbegriffen

• In der Sacherschließung erhalten Gesetze usw. eine 
Beziehung zum Sachschlagwort des 
entsprechenden Rechtsgebiets, für das das 
Gesetz Regelungen enthält. Es wird der $4 „obin“ 
vergeben.

• Falls der Regelungsinhalt keinem Rechtsgebiet 
zugeordnet werden kann, wird der geregelte 
Sachverhalt durch einen für Recherchezwecke 
bedeutenden Fachterminus ausgedrückt. Das 
betreffende Sachschlagwort erhält den $4 „them“.
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Sonstige identifizierende Merkmale (1)

Form des Werkes

– Eine Disambiguierung erfolgt nur dann, wenn der normierte 
Sucheinstieg als Ganzes identisch ist.

– Bei Zusammenstellungen von Rechtsnomen wird 
„Zusammenstellung“ als identifizierendes Merkmal 
empfohlen.

Datum des Werkes

– Bei Rechtsquellen wird dieses Merkmal bevorzugt 
verwendet.

– Für Gesetze usw. wird das Jahr der Ausfertigung bzw. 
das Beschluss- oder Verkündungsjahr als unterscheidendes 
Element erfasst (RDA 6.20). 

– In diesen Fällen erhalten alle gleichnamigen normierten 
Sucheinstiege zur Unterscheidung die Jahresangabe als 
individualisierenden Zusatz. 
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Beispiel juristische Werknormsätze

Datum des Werkes/Beziehungen
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4. Einzelnen Rechtsmaterien 
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Einzelne Rechtsmaterien (EH-W-003)

1. Gesetze einer Gebietskörperschaft

2. Artikel- bzw. Mantelgesetze

3. Rechtsquellen, die nicht in die Kategorie „Gesetze usw.“ 
fallen

a) Verfügungen und Erlasse von Gebietskörperschaften 
(einschließlich Verfassungen und Chartas usw.)

b) Erlasse einer obersten Führungskraft, die Gesetzeskraft 
haben

4. Verwaltungsvorschriften usw., die Gesetze sind

5. Gesetzentwürfe und Gesetzesvorlagen

6. Gesetze des Altertums und der Antike, mittelalterliche 
Gesetze,  Gewohnheitsrechte usw.

7. Verwaltungsvorschriften usw., die keine Gesetze sind
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Einzelne Rechtsmaterien (EH-W-003)

8. Gerichtliche Verfahrensvorschriften

9. Satzungen, Chartas usw. von zwischenstaatlichen 
Gremien und Gremien, die keine Gebietskörperschaften 
sind

10.Resolutionen der Vereinten Nationen

11.Abkommen

12.Protokolle, Zusatzvereinbarungen usw.

13.Rechtsetzungsakte der Europäischen Union (EU)

14.Entscheidungssammlungen, Citations, Digests usw.

15.Gerichtliche Entscheidungen, Gerichtsprotokolle usw.

16.Tarifverträge

17.Kommentierte Ausgaben von Gesetzen usw. und 
Kommentare

18.Zusammenstellungen von Rechtsmaterialien
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4a. Gesetze einer Gebietskörperschaft
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Gesetze einer Gebietskörperschaft (1)

Der bevorzugte Titel wird gemäß RDA 6.19.2 gebildet. 
Er kann geografische Bestandteile, eine Jahreszahl 
oder eine Zählung beinhalten. 

Der bevorzugte Titel eines Gesetzes wird wie folgt 
gewählt:

1. amtlicher Kurztitel, d. h. der im Verkündungsblatt 
angegebene Kurztitel

2. amtlicher Langtitel, d. h. der im Verkündungsblatt 
angegebene Langtitel

3. gebräuchlicher Zitiertitel, d. h. ein in der 
juristischen Literatur verbreiteter Titel

4. jede sonstige offizielle Bezeichnung, z. B. die 
Nummer oder das Datum
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Gesetze einer Gebietskörperschaft (2)

Zu erschließendes Werk:

Informationsquelle für Gesetze einer 
Gebietskörperschaft = 

D-A-CH AWR für 6.19.2.2

-> offizielle Verkündigungsblätter

->RIS
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Gesetze einer Gebietskörperschaft (3)

Rechtsinformationssystem:
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Wenn es sich nicht um 
Gesetze der Länder handelt 
(NÖ Bauordnung, OÖ 
Jagdrecht, etc.), ist der Reiter 
„Bundesrecht“ und hier 
„Bundesrecht konsolidiert“ 
relevant. 



Gesetze einer Gebietskörperschaft (4)

Rechtsinformationssystem:
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§0 zeigt alle für den 
Datensatz relevante 
Informationen an



Gesetze einer Gebietskörperschaft (5)

Rechtsinformationssystem:
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= Bevorzugter Titel Feld 110 1# $t

= Feld 670 bzw. Jahresangabe Feld 548 $a JJJJ $4datj 
(Erscheinungsjahr)

= Abweichender Titel Abgekürzt Feld 410 1# $t … $4 abku
(Abkürzung)

= Abweichender Titel Feld 410 1# $t … 



Gesetze einer Gebietskörperschaft (6)

Für die Bildung des normierten Sucheinstieges ist bei 
Gesetzen einer Gebietskörperschaft immer die 
Gebietskörperschaft im Feld 551 anzugeben mit $4 aut1

Diese wird beim Abspeichern in für die Bildung des 
normierten Sucheinstiegs im Feld 110 1# $a 
herangezogen!
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Gesetze einer Gebietskörperschaft (7)

Beispiel: Gesetz
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Werkgrenze für Rechtsquellen
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Fall Gesetzgeberische Maßnahme
im Hinblick auf den bevorzugten Titel

Konsequenz für 
die Erschließung

1 • Änderung eines Gesetzes ohne Titeländerung
• Bekanntmachung einer Neufassung ohne 

Titeländerung

• Es wird KEIN NEUER 
Normdatensatz 
angelegt

2 • Änderung eines Gesetzes ohne substantielle 
Titeländerung

• Bekanntmachung einer Neufassung ohne 
substantielle Titeländerung 

z. B.: Änderung der Rechtschreibung wie bei 
der Strafprozeßordnung / Strafprozessordnung 
oder die vorübergehende Ergänzung von 
Jahreszahlen

• Es wird KEIN NEUER 
Normdatensatz 
angelegt.

• Im bestehenden 
Normdatensatz wird 
der aktuelle Titel als 
bevorzugter Titel 
angegeben.

• Der frühere Titel wird 
als abweichender Titel 
erfasst.



Werkgrenze für Rechtsquellen
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Fall Gesetzgeberische Maßnahme
im Hinblick auf den bevorzugten Titel

Konsequenz für 
die Erschließung

3 • Änderung eines Gesetzes mit substanzieller 
Titeländerung 

• Bekanntmachung einer Neufassung mit 
substanzieller Titeländerung 

z. B.: Handelsgesetzbuch / 
Unternehmensgesetzbuch

• Es wird ein NEUER
Normdatensatz 
angelegt, obwohl es 
nur ein Gesetz gibt 
(eher seltener 
Ausnahmefall). 

4 • Außerkrafttreten eines Gesetzes und 
Inkrafttreten eines neuen, ggf. 
gleichnamigen Gesetzes 

• Es wird ein NEUER
Normdatensatz 
angelegt. 

• Disambiguierung 
erfolgt über das 
Datum, bei beiden 
Werken

Näheres im Kapitel VII der EH-W-03



4b. Verwaltungsvorschriften usw., 
die Gesetze sind
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Verwaltungsvorschriften usw., die Gesetze sind 

• Verwaltungsvorschriften usw., die Gesetze sind 
(RDA 6.29.1.4)

• Rechtsquellen, die nicht vom Gesetzgeber 
(Legislative), sondern von Exekutivorganen 
(Bundespräsident, Bundesregierung, 
Bundesminister) zur Regelung staatlicher 
Angelegenheiten erlassen wurden 
(=Rechtsverordnungen).

-> Werden wie Gesetze behandelt!
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Verwaltungsvorschriften usw., die Gesetze sind 

Beispiel: Rechtsverordnung
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4c. Rechtsetzungsakte der 
Europäischen Union
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Rechtsetzungsakte der Europäischen Union

Man muss unterscheiden zwischen:

– Verträgen, mit denen Staaten untereinander Regelungen zur 
EU treffen (z. B. Gründung der EU, Übertragung von 
Hoheitsrechten auf die EU, Regelung der Kompetenzen von 
EU-Organen, Beitritt neuer Staaten zur EU) 

= Völkerrechtlicher Vertrag 

-> Abkommen EH-W-003 Punkt 11

– Rechtssetzungsakte, die von der EU selbst veranlasst 
wurden (hauptsächlich EU-Richtlinien und EU-Verordnungen)

= Rechtsetzungsakte der EU
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Rechtsetzungsakte der Europäischen Union

• Geistiger Schöpfer von EU-Richtlinien und EU-
Verordnungen ist die Europäische Union 

• Bevorzugte Titel von EU-Verordnungen und EU-
Richtlinien wird grundsätzlich in deutscher Sprache 
und hier der gebräuchlichste (zumeist 
inoffizielle) Kurztitel

• Erhalten den Ländercode XA

• Der volle amtliche Titel wird nur in Ermangelung 
eines gebräuchlichen Kurztitels als bevorzugter Titel 
gewählt sonst stets als abweichender Titel

• Ebenso als abweichenden Titel ist der 
Gattungsbegriff „Verordnung“ oder „Richtlinie“ samt 
nummerischer Bezeichnung zu erfassen z. B. „430 
Richtlinie (EU) 2016/1148“ 
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Rechtsetzungsakte der Europäischen Union

• Beispiel: Rechtsakte der EU

EUR-Lex
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= abweichender Titel + Feld 678

= Datum

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1620153014447


Rechtsetzungsakte der Europäischen Union

• Beispiel: Rechtsakte der EU
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Vielen Dank!
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